
Erste Satzung der Gemeinde Hirschbach 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

(BGS-EWS) für die öffentliche Entwässerungsanlage Eschenfelden 

vom 10.04.2008  

(1. Änderungssatzung) 

 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde 

Hirschbach folgende Satzung: 

 

 

§ 1 

Änderung 

 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) für die öffentliche 

Entwässerungsanlage Eschenfelden wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

 

„Beitragserhebung 
 

Die Gemeinde Hirschbach erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der 

Entwässerungseinrichtung für die Gemeindeteile Eschenfelden, Eggenberg, Pruppach, Riglashof 

und Ratzenhof einen Beitrag.“ 

 

 

 

2. § 6 erhält folgende Fassung: 

 

„Beitragssatz 
 

Der Herstellungsbeitrag beträgt 

1.  für jeden vollen Quadratmeter der Grundstücksfläche    1,83 € 

2.  für jeden vollen Quadratmeter der Geschossfläche  16,64 €.“ 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Die Änderungssatzung tritt am 01.08.2011 in Kraft.   

  

 

 

 

Hirschbach, den 08.07.2011 

 

 

    

Durst 

1. Bürgermeister 

Gemeinde Hirschbach 


